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Wer hat es nicht auch schon er-
lebt – Da kauft man seinen

Kindern ein neues Spielzeug und
stellt fest, dass das notwendige
Lesen der Bedienungsanleitung
länger dauert als das eigentliche
Spiel. Also legt man die Beschrei-
bung erst einmal zur Seite und
versucht, einfach durch Probieren
damit klar zu kommen. 

Gleiches spielt sich anschei-
nend zur Zeit bei der Wasser-
schutzpolizei in Lübeck-Trave-
münde ab. Die Beamten haben
kürzlich auch ein neues Spielzeug
bekommen. Mithilfe ihres neuen
Gasspürgerätes sollen Eigenge-
fährdungen durch eventuell vor-
handene Schadstoffe bei Kontrol-
len von Fahrzeugen und Contai-
nern vermieden werden. Der
Ansatz ist verständlich und dient
dem Gesundheitsschutz der einge-
setzten Beamten, allerdings wäre
es sicherlich sinnvoll gewesen,
auch eine geeignete Schulung und
Einweisung zu veranlassen, denn
erste Erfahrungen mit dem neuen
Gerät lassen für die Zukunft
Schlimmes befürchten. 

So wurden beispielweise bei ei-
nem Container mit Drucksachen
aus Deutschland nach Finnland er-
hebliche Mengen des Begasungs-
mittels Methylbromid festgestellt.
Daraufhin erfolgte natürlich ein

Verschiffungsverbot für diesen La-
dungsträger. Nachdem durch die
Beteiligten eindeutig nachgewie-
sen werden konnte, dass es un-
möglich derartige Rückstände in
dem Container hätte geben kön-
nen, stellten die Beamten fest,
dass das Messgerät nur falsch ein-
gestellt war. Das Schiff war jetzt
natürlich weg! 

Nun wurde mit einer anderen
Einstellung erneut gemessen und –
wie sonderbar – jetzt stellte man
eine erhöhte Konzentration von To-
luol im Container fest – erneutes
Verschiffungsverbot! Begründung:
der MAK-Wert sei erheblich über-
schritten und somit das Begehen
des Containers durch die Polizeibe-
amten nicht möglich. Auch dieses
Argument konnte sehr schnell ent-
kräftet werden, aber das nächste
Schiff war inzwischen auch weg! 

Jetzt kam das letzte Argument
der Mess-Spezialisten: anhand der
festgestellten Toluol-Werte im
Container sei die Bildung eines ex-
plosionsfähigen Dampf-/Luftgemi-
sches möglich und somit sei es
den Beamten unmöglich, den Con-
tainer zu begehen. Also wiederum
Verschiffungsverbot! Auch diese
Begründung für die Stilllegung der
Ladeeinheit führte sehr schnell ins
Leere, da es nachweislich zu einer
derartigen Konzentration, sofern

die Messwerte überhaupt richtig
waren, erst nach einer Reise von
mindestens 52 Tagen hätte kom-
men können. Nun werden die Con-
tainer nach Finnland aber nicht
mehr mit Pferd und Wagen beför-
dert, sondern mit verhältnismäßig
schnellen Schiffen! Ferner konnte
den Beamten auch nachgewiesen
werden, dass der kritische Bereich
für das kurzzeitige Betreten des
Containers in keinster Weise auch
nur annähernd erreicht wurde.

Nachdem nun auch dieses Schiff
weg war, erteilte die Behörde jetzt
freundlicherweise – wenn auch
zähneknirschend – die Erlaubnis,
den Container an seinen Bestim-
mungsort zu verschiffen. 

Stellt sich natürlich jetzt die
Frage, wer die entstandenen Kos-
ten einschließlich der extremen
Laufzeitverzögerung zu verantwor-
ten hat? Außerdem fragt man sich,
ob die Beamten allein aufgrund ih-
rer Eigenschaft als Beamte auch
die notwendige Sach- und Fach-
kunde besitzen, um gemäß der an-
wendbaren TRGS die Gasfreiheit
bescheinigen zu können?
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